
(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen mündliche Einzelprüfungen
von mindestens 15 Minuten Dauer.

(3) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungskon-
trolle festgelegt werden.

(4) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur
Bearbeitung vorgesehene Zeit eingehalten werden kann.

§ 31
Zulassungsvoraussetzungen zu Teilprüfungen

Dem Antrag auf Zulassung zu den Teilprüfungen sind außer den in § 18
Abs. 1 genannten Nachweisen beizufügen:
– Bei der Anmeldung zur ersten Teilprüfung: Latinum
– Im Modul „Literatur II“ für das Seminar „Griechische Literatur“: Graecum

Die Zulassungsvoraussetzungen können innerhalb eines Semesters nach
Anmeldung zur Teilprüfung nachgeholt werden.

§ 32
Bachelor-Arbeit

Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit beträgt 2 Monate (10 CP) im
Hauptfach Lateinische Philologie des 2-Fächer-Bachelor-Studiengangs.
Thema und Aufgabenstellung müssen es ermöglichen, dass die zur Bear-
beitung vorgesehene Zeit eingehalten werden kann. 
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Anlage 2 
– Fachspezifische Bestimmungen für das Hauptfach Lateinische

Philologie im 2-Fächer-Bachelor-Studiengang zur Prüfungsord-
nung der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saar-
landes für Bachelor-Studiengänge

Die vorliegenden fachspezifischen Bestimmungen gelten für das Haupt-
fach Lateinische Philologie im 2-Fächer-Bachelor-Studiengang.

§ 28
Grundsätze

(1) Die Fakultät 3 (Geschichts- und Kulturwissenschaften) der Universität
des Saarlandes verleiht auf Grund der in dieser Prüfungsordnung geregel-
ten Prüfungsverfahren bei einem erfolgreichen Studium des 2-Fächer-
Bachelor-Studiengangs mit dem Hauptfach Lateinische Philologie den
Grad des Bachelor of Arts (B.A.).

(2) Die Durchführung der Prüfungen des Hauptfachs Lateinische Philologie
fällt in die Zuständigkeit des gemeinsamen Prüfungsausschusses der
Philosophischen Fakultäten für Bachelor-Studiengänge.

§ 29 
Struktur des Studiums und Studienaufwand

Das Studium des 2-Fächer-Bachelor-Studiengangs umfasst insgesamt
180 CP. Davon entfallen:
– auf das Bachelor-Hauptfach 83 CP, 
– auf das Bachelor-Nebenfach 63 CP,
– auf Module des Optionalbereichs 24 CP,
– auf die Bachelor-Arbeit im Hauptfach 10 CP.

§ 30 
Art und Umfang der Teilprüfungen

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen in der Regel Klausuren von
mindestens 90 Minuten Dauer, wissenschaftliche Hausarbeiten, Prose-
minararbeiten, ausgearbeitete Referate und schriftliche Gruppenarbeiten.

Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die jeweiligen Leistungen der
einzelnen Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig
bewertet werden können.
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§ 31 
Zulassungsvoraussetzungen zu Teilprüfungen

Dem Antrag auf Zulassung zu den Teilprüfungen sind außer den in § 18
Abs. 1 genannten Nachweisen beizufügen:
– Bei der Anmeldung zur ersten Teilprüfung: Latinum
– Im Modul „Literatur II“ für das Seminar „Griechische Literatur“: Graecum

Die Zulassungsvoraussetzungen können innerhalb eines Semesters nach
Anmeldung zur Teilprüfung nachgeholt werden.
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Anlage 2 
– Fachspezifische Bestimmungen für das Nebenfach Lateinische

Philologie im 2-Fächer-Bachelor-Studiengang zur Prüfungsord-
nung der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saar-
landes für Bachelor-Studiengänge

Die vorliegenden fachspezifischen Bestimmungen gelten für das Neben-
fach Lateinische Philologie im 2-Fächer-Bachelor-Studiengang.

§ 28
Grundsätze

Die Durchführung der Prüfungen des Nebenfachs Lateinische Philologie
fällt in die Zuständigkeit des gemeinsamen Prüfungsausschusses der
Philosophischen Fakultäten für Bachelor-Studiengänge.

§ 29 
Struktur des Studiums und Studienaufwand

Das Studium des Nebenfachs im 2-Fächer-Bachelor-Studiengang umfasst
63 CP.

§ 30
Art und Umfang der Teilprüfungen

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen in der Regel Klausuren von
mindestens 90 Minuten Dauer, wissenschaftliche Hausarbeiten, Prosemi-
nararbeiten, ausgearbeitete Referate und schriftliche Gruppenarbeiten.

Bei schriftlichen Gruppenarbeiten müssen die jeweiligen Leistungen der
einzelnen Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar sein und eigenständig be-
wertet werden können.

(2) Mündliche Prüfungsleistungen umfassen mündliche Einzelprüfungen
von mindestens 15 Minuten Dauer.

(3) In besonderen Fällen können auch andere Formen der Leistungs-
kontrolle festgelegt werden.

(4) Die Prüfungsanforderungen müssen so gewählt werden, dass die zur
Bearbeitung vorgesehene Zeit eingehalten werden kann.
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